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Angaben zum Unternehmen 
 
 
Name   
Standort  
Produktpalette  
 
Folgende gesetzlichen, behördlichen bzw. kundenspezifischen Forderungen werden 
von unserem Unternehmen eingehalten: 
 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen:       Ja Nein nicht zutreffend 
 
 

• Richtlinie (EU) 2018/849 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der  
Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge, der  
Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren  
sowie Altbatterien und Altakkumulatoren sowie der  
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte  
(Text von Bedeutung für den EWR) 
(ABl. Nr. L 150 vom 14.06.2018 S. 93) 
nach aktuell gültiger Form 
 

• AltfahrzeugV - Altfahrzeug-Verordnung 
Verordnung über die Überlassung, 
Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung 
von Altfahrzeugen inkl. Gesetz  
über die Entsorgung von Altfahrzeugen 
AltfahrzeugG - Altfahrzeug-Gesetz(Mantelgesetz) 
nach aktuell gültiger Form 
 

• Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments   
und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung  
der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 
in Elektro- und Elektronikgeräten 
nach aktuell gültiger Form 
 

• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments   
und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe  
(REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, 
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG)  
Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des  
Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG  
und 2000/21/EG der Kommission - REACH-Verordnung - 
nach aktuell gültiger Form 

 
• Beschluss 2011/143/EU der Kommission vom 3. März 2011 

über die Nichtaufnahme von Ethoxyquin in Anhang I 
der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und zur Änderung   
der Entscheidung 2008/941/EG der Kommission  
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 1265)  
(ABl. Nr. L 59 vom 04.03.2011 S. 71) 
nach aktuell gültiger Form 
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• Keine Verwendung von “Conflict minerals” nach “Section 1502  
of the Dodd-Frank Wall Street Reform and  
Consumer Protection Act, Public Law 111-203,  
on the trade of conflict minerals”. 
Quelle: U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) 
Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen Parlaments  
und des Rates vom 17. Mai 2017 zur Festlegung von Pflichten 
 zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für 
 Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und 
 Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten 
(ABl. Nr. L 130 vom 19.05.2017 S. 1 A; ) 
(VO (EU) 2020/1588 - ABl. L 360 vom 30.10.2020 
 S. 1) 
nach aktuell gültiger Form 
(bitte entsprechende Dokumente beifügen) 
 

 
• Einstellung der Materialdaten in das IMDS mit Auftragannahme 

und Vermerken der Ident-ID auf dem EMPB-Deckblatt. 
 
 

• AIAG CQI-9 nach aktuell gültiger Version wird angewendet und  
einmal jährlich findet die Überprüfung durch ein internes  
Audit statt. 
(bitte entsprechende Dokumente beifügen) 

 
 

• AIAG CQI-11 / 12 nach aktuell gültiger Version wird angewendet  
und einmal jährlich findet die Überprüfung durch ein internes  
Audit statt. 
(bitte entsprechende Dokumente beifügen) 

 
 

• Schutz der internationalen Menschenrechte,  
Ablehnung von Zwangs- und Kinderarbeit,  
Unterstützung zur Abschaffung von Diskriminierung  
im Hinblick auf Beruf und Beschäftigung,  
Einhaltung des Mindestlohnes und  
Unterstützung der Antikorruptionspolitik 
 

 
• Einführung und Weiterentwicklung eines  

Managementsystems (MS) IATF 16949 
nach der aktuell gültigen Form 

 
 

• Einführung und Weiterentwicklung eines  
Umweltmanagementsystems (UMS) DIN EN ISO 14001 
nach der aktuell gültigen Form 

 
 

• Einführung und Weiterentwicklung eines  
Energiemanagementsystems (EMS) DIN EN ISO 50001  
nach der aktuell gültigen Form 
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• Einführung und Weiterentwicklung eines  

Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS)  
TISAX, VDA-ISA 
(Trusted Information Security Assessment Exchange) 
nach der aktuell gültigen Form 
 
 

• Einführung und Weiterentwicklung eines  
Informationssicherheits-Managementsystems ISO/IEC 27001  
nach der aktuell gültigen Form 

 
 

• Einführung und Weiterentwicklung eines  
Managementsystems für Arbeits- und Gesundheitsschutz 
DIN EN ISO 45001  
nach der aktuell gültigen Form 

 
 

• Einhaltung aller jeweils geltenden gesetzlichen und  
behördlichen Anforderungen des Ausfuhr- und Einfuhrlandes,  
und sofern bekannt, die des Bestimmungslandes 

 
 

• Erfüllung des „Verhaltenskodex für Lieferanten“ 
 
 

• Der gesamte Lebensweg der eingesetzten Roh- und  
Hilfsstoffe ist uns, beginnend mit der Rohstoffgewinnung,  
Rohstofferzeugung über den Transport und den daraus  
resultierenden Emissionen bekannt. 
(bitte entsprechende Dokumente beifügen) 

 
 
Wir bestätigen, dass wir alle zutreffenden Anforderungen (incl. gesetzlicher, behördlicher, Produkt- und 
Prozessanforderungen) entlang der Lieferkette weitergeben, bis zum Herstellungsort. 
 
 
Falls bei einem der oben genannten Punkte keine Einhaltung möglich ist, bitte nachfolgend die entsprechenden 
Gründe hierfür nennen: 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 
____________   ______________  _________________________  
(Ort)    (Datum)   (Unterschrift, Firmenstempel) 

 

   

   

   

   

   

   


